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Nutzungsordnung Kanukanal Sömmerda 
(Stand Januar 2023) 
 

Die Anlage dient ausschlieslich der Förderung und Ausbildung des Kanusports. 
 

Die Nutzung des Kanukanal ist gebührenpflichtig. Die Nutzungsgebühr wird tageweise erhoben 

und beinhaltet für den jeweiligen Tag auch die Nutzung der sanitären Anlagen des KCS.  
 

Tagesgebühr: 

Ab 18Jahre 12,- 

Bis 17 Jahre 10,- 

 

Die Mindestzahl der Nutzer beträgt grundsätzlich 10 Personen. Wird die Mindestanzahl der Nutzer 

nicht erreicht, ist eine Mindestgebühr für 10Teilnehmer zu entrichten. Für Kleinstgruppen bis 5 

Teilnehmer kann eine individuelle Abstimmung erfolgen. Die Mindestteilnehmerzahlen werden 

gruppenübergreifend ermittelt. 

Die tägl. zur Verfügung stehenden Nutzungszeiten sind abhängig von den Nutzerzahlen und 

werden im Vorfeld mit dem Beauftragten des KCS abgestimmt. 

 

Bis  5 Nutzer: 2h ( 2 x 1h) (Ausnahmeregelung für Kleinstgruppe nach Abstimmung) 

Bis 20 Nutzer: 4h ( 2 x 2h) 

Bis 30 Nutzer: 6h ( 2 x 3h) 

Bei größeren Gruppen erfolgt die Abstimmung individuell. 

 

Ein Anspruch auf alleinige Nutzung besteht nicht. Über die Kosten wird eine Rechnung erstellt.  

Die Einweisung in die Bedienung der Anlage, speziell des Kurbelschott, erfolgt durch einen Beauf-

tragten des KCS. Eigenmächtiges Handeln von nicht eingewiesenen Personen ist nicht gestattet! 

Der verantwortliche Leiter einer Nutzergruppe übernimmt die Verantwortung, dass die Anlagen in 

ordnungsgemäßem Zustand erhalten werden. 

Bei bestätigten Terminen, die nicht mindestens drei Werktage vor der Nutzung abgesagt werden, 

wird die Nutzung berechnet. 

In Vorbereitung von Wettkämpfen und Sonderveranstaltungen gelten besondere Regelungen, die 

in der jeweiligen Ausschreibung bekannt gemacht werden. 

Die Benutzung des Kanals, des Geländes und der Einrichtungen des KCS geschieht auf eigene 

Gefahr und in eigener Verantwortung. Bei Ausfall des Kanals wegen Wassermangel, Baumaßnah-

men, Havarien oder ähnlichem, wird der Nutzer nach Möglichkeit frühzeitig informiert. Eine Ausfall-

haftung kann jedoch nicht übernommen werden. 
 


